
Ausfertigung

Amtsgericht
lm Namen des Volkes

Urteil

verkündet am :Geschäftsnummer: 111 C 3125111

ln dem Rechtsstreit

06.07.2012

Suchland, J ustizbeschäftigte

oerfGmbH

Pi,
Klägerin,

g e g e n

U , ä , ,

Beklagte,

hat das Amtsgericht Mitte, Zivilprozessabteilung 1 1 1, Littenstraße 12 - 17, 10179 Berlin
auf die mündliche Verhandlung vom 15.06.2012
durch den Richter am Amtsgericht Beckmann
f  ü r  R e c h t  e r k a n n t :

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 595,A7 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz serl dem 14.03.2008 zu zahlen.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechfssfrer'fs zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

1.

2.

3.

- Prozessbevollmächti

Prozessbevoll
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Tatbestand:

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß $ 313 a Abs. 1 S, 1 ZPO abgesehen.

Entscheidunqsqrün.de:

Die Klage ist begründet.

Das Gericht schätzt die notwendigen Mietkosten gemäß S 287 Abs.1 ZPO entsprechend der Be-

rechnung der Klägerin nach Klagerücknahme i.H.v. 23,80 € auf Basis des Schwacke-

Automietpreisspiegels auf 996,69 €. Da die Beklagte nur 401,62 € erstattet hat, ist die Klagefor-

derung begründet.

Ein Verstoß gegen S$ 134 BGB, 2 ff. RDG ist nichtfeststellbar. Die Klägerin klagt eine Mietzins-

forderung aufgrund einer eigenen Berechnung ein. Dazu darf sie wie jeder andere Kläger auch

Rechtsauffassungen vertreten, Das allein ist noch keine verbotene Rechtsdienstleistung für den

Geschädiqten.

Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 14.10,2008 ergibt sich nicht, dass der Schwacke-

Mietpreisspiegel keine geeignete Schätzgrundlage ist. Es steht dem Tatrichter vielmehr frei, die

Schätzgrundlage unter Berücksichtigung der vorgetragenen Bedenken zu wählen, Dieses Gericht

hat in seiner ständigen Rechtsprechung den Schwacke-Mietpreisspiegel und nicht den Markt-

preisspiegel des Fraunhofer Instituts gewählt.

Der Marktpreisspiegel des Fraunhofer Instituts ist nicht zugrunde zu legen. Nach der ständigen

Rechtsprechung des Gerichts ist dieser Marktpreisspiegel keine geeignete Schätzgrundlage ist'

da die ermittelten Werte durch "Gewichtung" schlicht manipuliert sind und überwiegend auf Basis

von lnternetangeboten weniger Großanbieter erhoben worden sind.

Soweit slch das Fraunhofer Institut damit rühmt, es habe die Werte ,,anonym im Rahmen einer

marktüblichen Anmietsituation erhoben" ist diese Grundannahme bereits weltfremd. Offenbar

haben dessen Statistiker noch nie ein Fahrzeug angemietet. In Gesprächen, die in Vermietstatio-

nen allgemein wahrnehmbar sind, werden von Mietern regelmäßig die Gründe für das Anmieten

offenbart - seien es Urlaub, Umzug, Unfall oder anderes.
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wenn Geschädigte nicht schon aus Aufregung oder Arger von sich aus offenbaren' dass sie einen

Unfall hatten, verschweigen sie dies auf Nachfragen im Rahmen der Üblichen Anmiet-Plauderei

nicht. Kein Geschädigter wird auf die Frage, ob er das Fahzeug wegen eines unfalles anmieten

muss, mit einem fröhlichen ,,Atsch! verrat ich nichtl" antworten' Das vom Fraunhofer Institut an-

gewandte ,,Geheimverfahren. ist schficht wirkrichkeitsfremd und entspricht nrcht rearen Anmietsitu-

ationen. Die Erhebung von schwacke, bei der den Vermietern offenbaft worden ist, dass etn un-

fallersatzfahrzeug benötigt wird, ist damit realitätsnah und besser geeignet' den Markt abzubilden'

Nicht nachvorziehbar ist, warum das Fraunhofer-rnstitut eine Methodik entwickeln musste, die den

,, ,,echten,, Marktpreis möglichst genau widerspiegelt und bestehende methodische schwächen

der Erhebung von Eurotaxschwacke beseitigt". Für die schätzung gemäß s 287 ZPO sind die

Preise maßgeblich, die ein Geschädigter am regionalen Markt zahlen muss' Dazu sind nur die

absoluten Werte zu erheben, um zu ermitteln, we|che Preisspanne es tatsächlich gibt und ob es

einen Preis gibt, der von mehreren Vermietern verlangt wird oder der den Durchschnitt bildet' Die-

senErfordern issengenügtderSchwacke-Mietpre isspiege|_ insbesondereauchaufgrundseiner

orientierung an dreistelligen Postleitzahl-Bereichen. Hier ist nichts nach Marktanteilen' statisti-

scher Relevanz oder sonstigem zu gewichten, bereinigen oder sonst zu manipulieren' Es ist ins-

besondere nicht erforderlich, zweistellige Postleitzahl-Bereiche zugrunde zu legen, weil sonst eine

zu geringe Zahr von werten nicht ausreicht, ,um statistisch rerevante werle darzustellen"' Bei der

richterlichen schätzung sind die Marktpreise maßgeblich, nicht die werte' die nach einer selbst

oder vom Auftraggeber gewählten Methodik nach irgendeiner Gewichtung für relevant gehalten

werden. Der Geschädigte hat auch nicht irgendeinen ,,statistisch rerevanten" Mietzins, sondern

den Preis am regionalen Markt zu zahlen'

Der Ersatzanspruch ist auch dann nicht zu kürzen, wenn die Mietdauer den Zeitraum übersteigt'

der im schadengutachten fur die Dauer der Reparatur angegeben ist' Der schädiger kann den

Geschädigten nicht darauf verweisen, er hätte eine werkstatt suchen müssen' welche die Repa-

ra tu r i ndemvomSchadengu tach te rgenann tenZe i t raumhä t tedu rch füh renkönnen .Dennder

schädiger trägt das Auswahl- und Prognoserisiko; daued der werkstattaufenthalt länger' als vom

Schadengutachter prognostiziert, sind auch die Mietwagenkosten zu ersetzen' die durch den län-

geren werkstattaufenthalt verursacht sind. Es ist dem Geschädigten nicht zuzumuten' werkstät-

ten ,,abzuklaPPern".

Geschädigte müssen sich nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts keinen Abzug für ersparte

Eigenaufwendungen anrechnen lassen, weil sie ein Fahrzeug derselben Typklasse angemietet

hat. Die kurzfristige Nutzung eines Mietwagens führt angesichts der regelmäßig mehrjährigen

Nutzungsdauer des eigenen Fahrzeugs zu keinen relevanten Ersparnissen'
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Verbrauch und Abnutzung des eigenen Fahrzeugs (Ö1, Batterie, Reifenabrieb und sonstiger Ver-

schleiß) sind bei deraft kurzen Mietzeiträumen zu vernachtässigen; sie rechtfertigen jedenfalls

keinen Abzug von bis zu 15o/o. Kraftstoff wird nicht eingespart, da der Mietwagen auf eigene Kos'

ten betankt und vollgetankt zurückgegeben werden muss. Bei Fahrstrecken bis '1.000 km entsteht

fürden Geschädigten kein messbarerVortei l  (BGH NJW 1983,2694 zit nach Juris Rn'21)' Dies

gilt nicht nur bei der Nutzung von Neuwagen, sondern erst recht, wenn der Geschädigte auf sein

gebrauchtes Fahrzeug vezichten muss. Abgesehen davon hat die Klägerin bereits 5% als er-

sparte Eigenkosten berücksichtigt'

Es liegt auch kein Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht vor, weil keine Vergleichsange-

bote eingeholt worden sind. Das Ersatzfahrzeug wurde noch am unfalltag angemietet' schon

deshalb spricht eine tatsächliche Vermutung für die Eilbedürftigkeit der Anmietung. Die Beklagte

hat nicht dargetegt, dass das Fahrzeug später und zu günstigeren Konditionen hätte anmietet

werden können. Die von ihr genannten Beispiele bestehen nur aus Angeboten der sog' Marktfüh-

rer (AVlS, Europcar, Sixt o.a.) im lnternet. Bei diesen ist nicht gewährleistet, dass ein typgleiches

oder -ähnliches Fahrzeug kurzfristig angemietet werden kann. Dies hätte für die U,nfallzeit sub-

stantiieri nachgewiesen werden müssen. Denn bei kurzer Vorbuchungszeit ist nicht ohne weiteres

von einer Verfügbarkeit eines Fahzeuges bei den Markführern auszugehen, da deren Ge-

schäftsmodell wesenlich auf Vorbuchungszeiten von mindestens 48 Stunden über das Internet

beruht (Niemann, yousfi, Neidhardt, RheinAhrCampus Remagen, Einfluss der Vorbuchungszeit

auf Verfügbarkeit und Preis bei Mietwagen im lnternet, August 2011: Ein gängiges Modell wie der

VW Golf war nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% verfügbar, und wäre bei Einbeziehung

weiterer Anbieter nur zu 60% zu mieten gewesen).

Die Einwendungen der Autovermieter

- Fraunhofer IAO habe die sechs größten Anbieter mit verbindlicher Buchungsmög-

lichkeit als Grundgesamtheit zugrunde gelegt, während Neidhardt u.a' Buchbinder

und Hertz nicht berücksichtigt hätten, weil kurzfristige Abfragen unter zwei Tagen

nicht möglich waren,

- Fraunhofer berücksichtige 532 der 1574 anmelden Stationen, während Neidhardt

und andere nur 64 Standorte berücksichtigten'

- die Anzahl der Anmietzeitpunkte Betrage statt 11 nur 2'

- der Zeitraum zwischen Buchung und Anmietungstag Büro entgegen Fraunhofer auf

nur zwei ZeitPunkten,

- die untersuchte an Mietdauer beschränke sich auf einen Tag,

- statt 1O1.T2t Einzelpreisen seien nur 3.776 untersucht worden,

- Statt 214 unterschiedlicher Fahrzeuge seien nur zwei (VW Golf und Minibus) aus-

gewählt worden,
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- d i e A b w e i c h u n g f ü r A n m i e t u n g a m g | e i c h e n T a g b e i e i n e m T a g A n m i e t d a u e r n u r

3.6% statt 9% beziehungsweise 14%

enflarven sich selbst. wenn es bei den statistisch geschönten Ergebnissen der Fraunhofer-stUdie

redigrich der überprüfung von 3776 Einzerfäilen bedarf, um festzusteilen, dass die Fahrzeuge taf

sächrich nicht zur Verfügung stehen, wir-ft dies ein bezeichnendes Bird auf die Fraunhofer-studie'

E inemGeschäd ig ten i s tesauchn ich tzuzumuten ,mehre reTausendVersuchezuun te rnehmen '

bis die statistischen Ergebnisse im Mitter denjenigen der Fraunhofer-studie entsprechen' Neid-

hardt und andere haben gezeigt, dass die statistischen werte bereiten dann nicht mehr der wirk-

lichkeit entsprechen, wenn man versucht zwei Fahrzeugtypen bei einer geringeren Anzahl von

Anbietern anzumieten, Die werte verschrechtern sich bei einer derartigen stichprobe drastisch'

Geradezu absurd wird es, wenn die Haftpflichtversicherer beanstanden' dass Neidhardt u'a' An-

bieter wie Buchbinder und Hertz nicht berücksichtigt hätten. wäre dies geschehen, wären die

werte für die Verfügbarkeit der Fahrzeuge noch viel schlechter ausgefallen' weil kurzfristige An-

mietung bei Buchbinder und Herlz nicht möglich war'

Die Anmietung noch am unfailtag ist nicht untypisch, unerhebrich ist, dass Neidhardt und andere

nur eine Mietdauer von einem Tag untersucht haben, Es ist kein Grund ersichtlich, warum Kauf-

leute ein Fahzeug nicht nur für einen Tag verrnieten sollten, in der hypothetischen Erwartung' es

könnte noch ein Kunde kommen, der es vielleicht für eine längere Zeit mietet'

Die Nebenentscheidungen beruhen auf $$ 92 Abs'2 Nr 1 analog' 708 Nr' 11'713' 511 Abs'4 ZPO'
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